
 

G e m e i n d e a m t  O b e r h a a g  
Naturparkgemeinde „Naturpark Südsteiermark“ 
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Parteienverkehrszeiten: MO u. DI: 7 - 15 Uhr, MI: 7 - 12 Uhr, DO: 7 - 9 Uhr, FR: 7 – 16.30 Uhr

 
 
 
 
An die 
Gemeinde Oberhaag 
Oberhaag 200 
8455 Oberhaag 
 
 
 
Die Gemeinde Oberhaag hat die Fa. Klöcher Baugesellschaft mbH mit der Neugestaltung / 
Sanierung des Vorplatzes neues Gemeindeamt und Kirchplatz beauftragt. Dazu ist es erforderlich 
die Gemeindestraße „Kleinlieschenstraße“ Grundstück Nr. 1670, KG Oberhaag entlang der 
Grundstücke Nr. 107/3 und 109/1, KG Oberhaag auf einer Länge von ca. 65 Metern in der Zeit 
von 05. März 2024 bis 28. Juni 2024 zu sperren. Eine Umleitung ist über die „Bauhofstraße“ 
möglich und zumutbar. 
 
 
 
 
 

BEWILLIGUNG 
 
Aufgrund der Neugestaltung / Sanierung des Vorplatzes neues Gemeindeamt und Kirchplatz wird 
der Gemeinde Oberhaag, 8455 Oberhaag 200, für die öffentliche Kleinlieschenstraße Grundstück 
Nr. 1670, KG Oberhaag auf einer Länge von ca. 65 Metern die straßenpolizeiliche Bewilligung 
 

Straßensperre und Umleitung 
von Dienstag, 05. März 2024 bis Freitag, 28. Juni 2024 

 
erteilt. 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die Fa. Klöcher Baugesellschaft mbH führt in diesem Zeitraum die Neugestaltung / Sanierung des 
Vorplatzes neues Gemeindeamt und Kirchplatz durch. Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer ist es 
erforderlich, auf die Länge von 65 Metern eine Straßensperre (Allgemeines Fahrverbot) mit 
Umleitung zu erlassen. Die Umleitung ist ohne größere Aufwendungen möglich und auch 
zumutbar. 
 
 
  

Bearbeiter: VB Grebien Martina
Tel: 03455/8028-11
Datum: 28. März 2024
GZ: 120-2/D/0955/2024
Ggst: Straßensperre
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VERORDNUNG 

 
Für die Kleinlieschenstraße Grundstück Nr. 1670, KG Oberhaag, werden entlang der Grundstücke 
Nr. 107/3 und 109/1, KG Oberhaag auf einer Länge von ca. 65 Metern folgende Auflagen 
vorgeschrieben: 
 

 Am Beginn und am Ende der Straßensperre, sowie am Beginn des Kirchplatzes, von der 
Volksschule kommend, ist je eine Tafel „Allgemeines Fahrverbot“ aufzustellen.  
Auf dem Grundstück Nr. 107/2, KG Oberhaag ist am Beginn der Einbahnstraße eine 
Umleitungstafel aufzustellen 
Im Kreuzungsbereich Kleinlieschenstraße – Bauhofstraße ist eine Umleitungstafel mit dem 
Hinweis „Zufahrt zu den Häusern Oberhaag 22, 163 und 252 möglich“ anzubringen.  
 

 Die Straßensperre wird für die Arbeiten vom Dienstag, den 05. März 2024 bis Freitag, den 
28. Juni 2024 verordnet.  
 

 Die Verkehrszeichen sind vor Arbeitsbeginn aufzustellen und nach Arbeitsende 
wegzuräumen. 

 
 Der Antragsteller hat nach Abschluss der Arbeiten das Straßenstück von Verunreinigungen 

zu säubern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vizebürgermeister: 
Werner Strohmaier 
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Verständigt werden: 
Polizeiinspektion Leutschach, 8463 Leutschach, Schloßberg 59 – per Mail 
Post-Zustellbasis Steyeregg, 8551 Wies, Steyeregg 90 
Freiwillige Feuerwehr, 8455 Oberhaag 171 – per Mail 
Rotes Kreuz Bezirksstelle Leibnitz, 8435 Wagna, Metlika Str. 12 
Fa. Kastner Günter, 8455 Oberhaag 164 – per Mail 
Nebel Christian und Renate, 8455 Oberhaag 22 
Stacher Wolfgang, 8455 Oberhaag 163 
Lampl Peter und Claudia, 8455 Oberhaag 252


